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Übersicht der Beteiligungen  

NR  Beteiligungen der Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  
Stellungnahme 

vom 
Anregungen und Bedenken zu Planunterlage / 

Bemerkungen mit  ohne  

1 Handwerkskammer Niederbayern- Oberpfalz, PF 120229, 93024 Regensburg 14.04.2023 x  FNP/B-Pläne 

2 ALE Oberpfalz • Postfach 11 89 • 95633 Tirschenreuth 29.03.2023  x FNP/B-Pläne 

3 Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord, Postfach 1260, 92657 Neustadt a.d.Waldnaab   31.03.2023 x  FNP/B-Pläne 

4 WWA Weiden - Am Langen Steg 5 - 92637 Weiden i. d. OPf. 18.04.2023 x  FNP/B-Pläne 

5 Regierung der Oberpfalz, Landesplanung, 93039 Regensburg 18.04.2023 x  FNP/B-Pläne 

6 

Landratsamt Neustadt a. d. WN Postfach 1260, 92657 Neustadt a. d. Waldnaab Sammelstellungnahme 

6-1 SG42     Bauamt (Recht) 
 

21.04.2023 x  B-Plan 

6-2 SG41     Technischer Umweltschutz 
 

24.03.2023  x B-Plan 

  6-3 SG45       Bodenschutz/ staatl. Abfallrecht 28.03.2023 x  B-Plan 

  6-4 SG41       Naturschutz 19.04.2023 x  FNP/B-Pläne 

6-5 Abt.6     Gesundheitswesen 
 

03.08.2023  x B-Plan 

6-6 SG44 Technische Sachbearbeitung 
 

03.04.2023 x  B-Plan 

6-7 SG31     Öffentliche Sicherheit u. Ordnung 
 

24.03.2023 x  B-Plan 

7 TenneT TSO GmbH, Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth 19.04.2023 x  FNP/B-Pläne 

8 Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, Archivstraße 1, 92224 Amberg 23.03.2023  x B-Plan 

9 ZV zur Wasserversorgung der Steinwald-gruppe, Mähringer Str. 9, 95643 Tirschenreuth 23.03.2023  x B-Plan 

10 Gemeinde Altenstadt, Hauptstraße 6, 92665 Altenstadt 20.04.2023  x FNP/B-Pläne 

11 Stadt Windischeschenbach, Hauptstr. 34, 92670 Windischeschenbach 20.04.2023  x FNP/B-Pläne 

12 
Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainengraben 200, 
53123 Bonn 20.03.2023  x FNP/B-Pläne 

13 Bayernwerk Netz GmbH, Moosbürger Str. 15, 92637 Weiden 13.04.2023  x FNP/B-Plan 

14 AELF-TW • St.-Peter-Straße 44 • 95643 Tirschenreuth 19.04.2023 x  B-Plan 

15 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bereich Forsten, Kemnather Str. 11, 92690 Pressath 20.04.2023 x  B-Plan 

16 Bundesnetzagentur BNetzA, Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin 17.05.2023 x  B-Plan 
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         Beteiligungen der Öffentlichkeit 

 ohne     

 
 

Z u s a m m e n f a s s u n g 

G e s a m t b e t e i l i g u n g 16 

davon:  Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange  16 

             Öffentlichkeit  - 

Stellungnahmen ohne Anregungen und Bedenken  7 

Stellungnahmen mit Anregungen und Bedenken 9  
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 
1 - Handwerkskammer Niederbayern- Oberpfalz, PF 120229, 93024 Regensburg, vom 14.04.2023 
 

 

 

 
 
 
 
Der Handwerkskammer Niederbayern- Oberpfalz liegen 
aktuell keine Informationen vor, die gegen die Planung 
sprechen. 
 
Seitens der Handwerkskammer selbst sind keine 
Planungen beabsichtigt bzw. Maßnahmen eingeleitet, die 
für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung der 
Gebiete bedeutsam sein könnten. 
 
Die Belange ansässiger Gewerbe-/ Handwerksbetriebe 
werden im Rahmen des laufenden Bauleitplanverfahren 
beachtet. 
 
Die Handwerkskammer wird weiter verfahrensbeteiligt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   ohne. 
 

Der Vorhabenbezogene Bebauungs- und 
Erschließungsplan mit Grünordnung 

FREIFLÄCHEN– PHOTOVOLTAIKANLAGE 
 „S T E I N R E U T H “ 

Stand: Vorentwurf vom 06.03.2023, 
wird unverändert beibehalten 

 
 
Abstimmungsergebnis:          /           
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 
3 - Regionaler Planungsverband Opf-Nord, Postfach 1260, 92657 Neustadt a.d.Waldnaab, vom 31.03.2023 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Der Regionale Planungsverband Oberpfalz-Nord äußert 
sich nicht ablehnend zum Vorhaben und trägt weiter vor: 
„Die Vorhaben können zu den Erfordernissen B X 1 und B 
X 4 des Regionalplans Oberpfalz-Nord beitragen, wonach 
der weitere Ausbau der Energieversorgung in allen 
Teilräumen der Region ein ausreichendes, möglichst 
vielfältiges, preisgünstiges und umweltverträgliches 
Energieangebot sicherstellen soll und darauf hingewirkt 
werden soll, dass erneuerbare Energien verstärkt genutzt 
werden.“ 
 
 
 
Zu X) Grundsätze der Raumordnung als zu berück-
sichtigende Vorgaben für nachfolgende Abwägungs- oder 
Ermessensentscheidungen nach Art. 3 Abs.1 S.1 
BayLplG: 

 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Der 
Gemeinderat stellt dennoch fest, dass zum Erreichen der 
notwendigen Ziele zur Abwehr bzw. zur Reduzierung der 
Auswirkungen des Klimawandels Erneuerbare Energien in 
erheblichem Maße ausgebaut werden müssen. Hier hat 
besonders der ländliche Raum mit seiner Land- und 
Forstwirtschaft eine besondere Verantwortung. Siehe 
hierzu LEP 2020, 5.4.1:  
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen:  
 
Die räumlichen Voraussetzungen für eine vielfältig 
strukturierte, multifunktionale und bäuerlich ausgerichtete 
Landwirtschaft und eine nachhaltige Forstwirtschaft in ihrer 
Bedeutung für die verbrauchernahe Versorgung der 
Bevölkerung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln, 
erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoffen 
[…] sollen erhalten, unterstützt und weiterentwickelt 
werden. 
 
Die landwirtschaftlichen Fachstellen sind 
verfahrensbeteiligt.  
 
 
 
Zusammenfassender Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   ohne. 
 

Der Vorhabenbezogene Bebauungs- und 
Erschließungsplan mit Grünordnung 

FREIFLÄCHEN– PHOTOVOLTAIKANLAGE  
„S T E I N R E U T H “ 

Stand: Vorentwurf vom 06.03.2023, 
wird unverändert beibehalten 

 
 
Abstimmungsergebnis:          /           
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 
4 - WWA Weiden - Am Langen Steg 5 - 92637 Weiden i. d. OPf., vom 18.04.2023 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seitens des WWA Weiden selbst liegen im Bereich der 
Bauleitpläne keine beabsichtigten eigenen Planungen 
oder Maßnahmen vor. 
 
Zusammenfassend stellt das Amt fest, dass die 
Bauleitplanung unter Beachtung der vorgetragenen 
Ausführungen befürwortet werden kann. 
 
 
Im Folgenden zu den vorgetragenen Ausführungen: 
 
WASSERVERSORGUNG  
Es sind keine Anschlussmaßnahmen geplant. 
Trinkwasserschutzgebiete sowie Vorranggebiete und 
Vorbehaltsgebiete für Trinkwasser sind nicht berührt.       
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
GRUNDWASSER 
Den vorgetragenen Belangen ist in den Begründungen zu 
den Bauleitplänen der PV- Standorte bereits Rechnung 
getragen. 
 
 
 
 
ABWASSERENTSORGUNG  
Schmutzwasser fällt nicht an.  
Niederschlagswasser wird - wie geplant - breitflächig vor 
Ort über die bewachsene Bodenzone versickert. 
 
 
 
 
 
OBERFÄCHENGEWÄSSER / WILD ABFLIESSENDES 
WASSER / DRÄNAGEN 
Von den Planungen sind keine festgesetzten, vorläufig 
gesicherten oder faktischen Überschwemmungsgebiete 
betroffen. 
 
Den vorgetragenen Belangen zu ev. vorhandenen 
Dränsystemen ist in der Begründung zum Bebauungsplan 
bereits Rechnung getragen. 
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Die Belange zu möglichem wild abfließendem Wasser 
werden beachtet, innerhalb der Gebiete wird eine 
geschlossene, erosionsstabile Vegetationsdecke (extensiv 
genutztes Grünland) festgesetzt.  
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 

 
 

 
ALTLASTEN 
Im Planungsgebiet sind dem Amt keine Altlasten oder 
schädlichen Bodenveränderungen bekannt. 
Das Landratsamt Neustadt - SG45       Bodenschutz/ staatl. 
Abfallrecht- ist verfahrensbeteiligt. Auf die Stellungnahme 
wird verwiesen. 
 
Die vorgetragenen Belange hinsichtlich „tatsächlicher 
Altlastenfreiheit“ sowie möglicher verunreinigter nicht im 
Altlastenkataster erfasster Flächen werden beachtet.  
Die Begründung zum Bauleitplan, unter Pkt. 4.9 Altlasten, 
wird entsprechend ergänzt. 
 
 
BODENSCHUTZ – SCHUTZ DES OBERBODENS 
Den vorgetragenen Belangen ist in der vorliegenden 
Bauleitplanung bereits Rechnung getragen. 
 
 
Zusammenfassender Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   wie vor zu: 
– Ergänzung zu Pkt. 4.9 Altlasten 
 

Der Vorhabenbezogene Bebauungs- und 
Erschließungsplan mit Grünordnung 

FREIFLÄCHEN– PHOTOVOLTAIKANLAGE 
 „S T E I N R E U T H “ 

Stand: Vorentwurf vom 06.03.2023, 
wird wie vor abgeändert und ergänzt 

 
 
Abstimmungsergebnis:          /            
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 
5- Regierung der Oberpfalz, Landesplanung, 93039 Regensburg, vom 18.04.2023 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regierung der Oberpfalz, Landesplanung beteiligt sich 
mit nebenstehend vorgetragener landesplanerischer 
Stellungnahme zur 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes sowie zu den 
vorhabenbezogenen BPL der jeweiligen Sondergebiete für 
Freiflächen- Photovoltaikanlagen. 
 
  
Den nebenstehend weiter vorgetragenen Belangen zum 
Bewertungsmaßstab der Bauleitplanung hinsichtlich 
Raumordnung und Landesplanung, insbesondere den 
genannten Zielen und Grundsätzen des LEP Bayern, aus 
landesplanerischer Sicht werden zur Kenntnis genommen 
und beachtend Rechnung getragen. 
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Nummer, Name, Datum 
Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dem Prüfungsergebnis stellt die Regierung 
abschließend fest, dass das geplante Vorhaben zur 
Verwirklichung des LEP-Grundsatzes 6.1 sowie des LEP-
Ziels 6.2.1 beiträgt, wonach die Energieversorgung durch 
den Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur weiterhin 
sichergestellt werden soll und dabei erneuerbare Energien 
verstärkt zu erschließen und zu nutzen sind. 
 
 
Das im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung Nr.2 
bereits vorgesehene Planungsgebiet zur Freiflächen-
Photovoltaikanlage Klobenreuth ist aus dem geltendem 
Standortkonzept der Gemeinde zur Förderung von 
Photovoltaikanlagen im Verwaltungsgebiet der Gemeinde 
Kirchendemenreuth entwickelt. 
 
Das v. g. Konzept ist Bestandteil der Verfahrensunterlagen 
zur 2. Flächennutzungsplanänderung. 
 
Für die Belange der Landwirtschaft und des Natur- und 
Landschaftsschutzes sind die zuständigen Fachstellen 
verfahrensbeteiligt.  
Deren Äußerungen kommt eine hohe Bedeutung zu. 
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Hinweise und Anregungen 

Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 

 
 

 

 
Die Regierung verweist hierzu ferner, dass aufgrund der 
gesetzlichen Änderungen durch das EEG2023 die 
Errichtung der erneuerbaren Energien gem. § 2 EEG2023 
nunmehr im überragenden öffentlichen Interesse und dient 
insbesondere der öffentlichen Sicherheit.  
 
Ausweislich der Gesetzesbegründung zielt die Regelung 
darauf ab dem Ausbau Erneuerbarer Energien im Rahmen 
von behördlichen Schutzgüterabwägungen u.a. gegenüber 
seismologischen Stationen, Radaranlagen, 
Wasserschutzgebieten, dem Landschaftsbild, 
Denkmalschutz oder im Forst-, Immissionsschutz-, 
Naturschutz-, Bau- oder Straßenrecht den Vorrang 
einzuräumen und damit eine grundsätzliche Priorisierung 
zugunsten der erneuerbaren Energien zu erreichen. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   ohne. 
 

Der Vorhabenbezogene Bebauungs- und 
Erschließungsplan mit Grünordnung 

FREIFLÄCHEN– PHOTOVOLTAIKANLAGE  
„S T E I N R E U T H “ 

Stand: Vorentwurf vom 06.03.2023, 
wird unverändert beibehalten 

 
 
Abstimmungsergebnis:          /           
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Erörterung / Abwägung 
Beschlussvorschlag 

 
6 - Landratsamt Neustadt a. d. WN Postfach 1260, 92657 Neustadt a. d. Waldnaab                             
6-1  SG42      Bauamt, vom 28.03.2023 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Bauleitplanung hat das Landratsamt Neustadt a. d. WN 
die berührten Facheinheiten im eigenen Hause gehört und 
Denselben amtsintern Gelegenheit zur Stellungnahme 
eingeräumt.  
 
 
Es wird vorgeschlagen den vorgetragenen Mitteilungen, 
Einwänden sowie Hinweisen Rechnung zu tragen. 
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Zu Sachgebiet 42 – I. Einwände: 
 
Zu Punkt 1: 
Die Festsetzung zur Nutzungsart wird wie nebenstehend 
auf „Photovoltaikanlagen und betrieblich erforderliche 
Gebäude und Nebenanlagen“ hin angepasst.  
Die die konkrete Regelung der Zulässigkeit der jeweiligen 
Anlagen erfolgt damit im Textteil der Begründung. 
 
Zu Punkt 2: 
Die Festsetzungen unter Nr. 5 / „I. Planliche und textliche 
Festsetzungen“ zu Einfriedungen werden dahingehend 
konkretisierend ergänzt: 

- die Einfriedungen erfolgen in sockelfreier 
Ausführung 

- Die festgesetzte Bodenfreiheit der Einfriedungen 
erfolgt gemessen ab Geländeoberkante (GOK), 
mit einem Abstand von ca. 15 cm über dem 
Gelände. 

- Einfriedungen sind als Zäune mit einer max. Höhe 
von 2,00 m (gemessen ab Geländeoberkante), 
einschließlich Übersteigschutz, zulässig. 

- die Regelung zur konkreten Ausführung der 
Einfriedungen, beispielsweise mit Maschendraht- 
oder Stabmattenzaun, wird ergänzt. 

 
Zu Punkt 3: 
Die textliche Festsetzung unter Nr. 9.2 wird durch einen 
Verweis auf den Durchführungsvertrag, gemäß der 
vorgetragenen Einwendung, ersetzt.  
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Zu Punkt 4: 
Als konkreter Zeitpunkt für die festgesetzte Folgenutzung 
wird zwei Jahre nach „endgültiger Betriebseinstellung“ 
vorgeschlagen. 
 
Zu Punkt 5: 
Die oberen Bezugspunkte für Hmax werden definiert. 
 
Zu Punkt 6: 
Die bestehende Festsetzung „Grell“ wird durch „(in 
auffallender, unangenehmer Weise hervorstechend, stark 
kontrastierend)“ ergänzt. 
 
Zu Punkt 7: 
Die zur Ermittlung der GRZ maßgebende Projektion der 
äußeren Abmessungen der PV-Module wird konkretisiert 
und ergänzt als „Draufsicht durch zweidimensionale 
orthogonale Projektion der äußeren Abmessungen der PV-
Modulreihen auf die Geländeoberkante“. 
 
Zu Punkt 8: 
Die vorgetragenen Belange werden beachtet: 
- Die Festsetzung der zulässigen Maße von Gebäuden und 
sonstigen Nebenanlagen unter Nr. 2.2 erforderlichenfalls 
aufgenommen.  
- Die Festsetzung zur Gründung der Modultische wird 
Punkt 3 zugeordnet. 
 
- Die Festsetzung zur Versiegelung sowie Verankerung der 
Modultische wird Punkt 6 angegliedert. 
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Zu Punkt 9: 
Die Festsetzung von max. 400 m² Gebäudegrundfläche  
soll die Möglichkeit offen halten neben den üblichen 
Bauwerken (Trafo- /Regel- / Monitoringstationen) auch ggf. 
mögliche Speicherstationen in Kombination errichten zu 
dürfen ohne hierzu ein neuerliches Bebauungs-
planänderungsverfahren möglicherweise führen zu 
müssen. 
 
Zu Punkt 10: 
Die Festsetzung zur Dacheindeckung entfällt ersatzlos. 
 
 
Zu Sachgebiet 42 – II. Hinweise: 
 
Die Festsetzung der Planzeichnung mit Verweis auf die 
Bayerische Bauordnung (BayBO) wird um den Verweis auf 
die „aktuell gültige Fassung“ hin ergänzt.  
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6-3 SG45      Bodenschutz/ staatl. Abfallrecht, vom 28.03.2023 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SG45 – Bodenschutz/ staatl. Abfallrecht 
 
Seitens des SG45 wird mitgeteilt, dass im Planungsgebiet 
keine Altlasten(verdachts)flächen liegen. 
Auch die externen Ausgleichsflächen sind im ABuDIS nicht 
erfasst. 
 
Dem Wasserwirtschaftsamt Weiden sind im 
Vorhabenbereich ebenfalls keine Altlasten bekannt. 
 
Die SG weist gleichwohl auf mögliche unbekannte 
verunreinigte Flächen hierzu bzw. auf Belange zur 
tatsächlichen Altlastenfreiheit hin. 
 
Den vorgetragenen Belangen hinsichtlich „tatsächlicher 
Altlastenfreiheit“ sowie möglicher verunreinigter nicht im 
Altlastenkataster erfasster Flächen ist in der Begründung 
zum Bebauungsplan (Pkt. 4.8 Bodenschutz sowie 4.9 
Altlasten) bereits Rechnung getragen. 
 
Die Fachstelle hat zu den vorgelegten Planunterlagen aus 
abfall- und bodenschutzrechtlichen keine weiteren 
Anmerkungen. 
 
Abänderungen/ Ergänzungen: ohne 
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6-4  SG41      Naturschutz, vom 19.04.2023 

 

 

 
 

 
 
 
SG41 – Naturschutz 
 
Grundsätzlich besteht mit den im Rahmen des 
beschlossenen Standortkonzeptes der Gemeinde 
Kirchendemenreuth bereits abgestimmten Flächen für die 
Photovoltaik aus Sicht des Naturschutzes prinzipiell 
Einverständnis. 
 
Das SG41 beteiligt sich, grundsätzlich zu allen 
Bebauungsplänen – jeweils Punkt 5.1. 
Es wird vorgeschlagen den vorgetragenen Mitteilungen „in 
obiger Angelegenheit“ Rechnung zu tragen: 
 
Zu 2a) 
Der Halbsatz wird wie ausgeführt in „eine Zufütterung ist 
nicht erlaubt“ abgeändert. 
 
 
Zu 2 b) 
Es wird in den grünordnerischen Festsetzungen eingefügt, 
dass ein Mulchen der Fläche unzulässig ist. 
 
 
Zu 2 c) 
Es wird der Zielzustand „G213 – artenarmes 
Extensivgrünland“ eingeschrieben. Nach 3 Jahren 
Entwicklungszeit soll ein Monitoring der Fläche durch eine 
sachkundige Person durchgeführt werden und das 
Ergebnis der UNB mitgeteilt werden. 
Bereits eingeschrieben ist unter 7.1 wie auch 7.3, dass das 
Pflegeregime nachträglich in Absprache mit der UNB 
angepasst werden kann. Hier wird „.. bei nicht erreichen 
der Entwicklungsziele…“ eingefügt. 
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Zu 2 d) 
Der Hinweis zur Eintragung der E/A Fläche in das 
Ökoflächenkataster wird unter „Hinweise“ mit 
aufgenommen. 
 
 
Zu 2 e) 
 
Der falsch angegebene Zielbiotoptyp wird überprüft und 
angepasst.  
 
 
 
Grundsätzlich wird der Bebauungsplan aus dem im 
Parallelverfahren geänderten Flächennutzungsplan 
entwickelt. 
Insofern wird den Beschlüssen der Gemeinde 
Kirchendemenreuth im Rahmen der Beteiligung zur FNP- 
Änderung nach § 4 Abs. 1 BauGB Rechnung getragen und 
Randeingrünungen entsprechend ergänzt. 
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6-6 SG44      Technische Sachbearbeitung, vom 03.04.2023 
 

 
 

 
 
SG44 – Technische Sachbearbeitung/ Bauordnung 
 
Seitens des SG44 – Bauordnung – bestehen unter 
Berücksichtigung der nebenstehend genannten Punkte 
keine weiteren Einwände. 
 
Den vorgetragenen Belangen ist in den 
Planungsunterlagen im Wesentlichen bereits Rechnung 
getragen. 
Für die genannten Punkte werden folgende Ergänzungen 
vorgeschlagen: 
 
Zeichnerische Festsetzungen 
Zu Hinweis: 
Den einschlägigen Normen, Vorschriften und Richtlinien 
für Feuerwehren wird im erforderlichen Umfang Rechnung 
getragen.  
Die Vorgaben aus dem Handbuch „Einsatz von 
Photovoltaik-Anlagen“ des Deutschen Feuerwehr 
Verbandes, sowie die Fachinformationen für die 
Feuerwehren, (nebenstehend vorgetragen) werden 
beachtet.  
 
Die nutzbaren Umfahrten sind nach den Hinweisen und 
Empfehlungen für Feuerwehrzufahrten, Aufstell- und 
Bewegungsflächen für die Feuerwehr vorgesehen, die 
angesprochenen möglichen Aufweitungen 
(Überschleppungen) in Abhängigkeit von den vorliegenden 
Kurvenaußenradien eingeplant. 
 
Textliche Festsetzungen 
Zu Einfriedungen 
Für die Ausführung ist die Verwendung von Stacheldraht 
nicht zulässig. 
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Zu Geländeoberfläche / Grundwasserschutz 
Bodenbefestigungen sind sickerfähig, mit 
wasserdurchlässigen Belägen, (wie Kies, Schotter, 
Rasenpflaster, HGT-Schichten (hydraulisch gebundene 
Trag- und Deckschichten) oder wasserdurchlässiges 
Pflaster)) auszuführen. 
 
Zu Hinweis: 
Zufahrten sowie Zuwegungen zu Trafostationen bzw. den 
Technikgebäuden sind für entsprechende Fahrzeuge der 
Feuerwehr (u.a. Gesamtmasse max. 16 Tonnen; Achslast 
max. 10 Tonnen) sowie der Bewirtschaftung und Pflege 
vorzusehen. 
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6-7 SG31       Öffentliche Sicherheit u. Ordnung, vom 24.03.2023 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Untere Jagdbehörde des Landratsamtes Neustadt a.d. 
Waldnaab nimmt wie folgt zum Vorhaben Stellung: 
 
„Der Geltungsbereich des Bebauungsplans betrifft das 
Flurstück 4867 der Gemarkung Kirchendemenreuth.  
 
Es handelt sich bisher noch um grundsätzlich bejagbare 
Fläche des Gemeinschaftsjagdreviers 
Kirchendemenreuth. 
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„Das Vorhaben dürfte auch Auswirkungen auf die 
Jagdausübung im derzeit verpachteten Jagdrevier 
haben.….“ 
 
Es wird vorgeschlagen die vorgetragenen Belange zu 
beachten und der Empfehlung der Unteren 
Jagdschutzbehörde zu folgen und die 
Jagdgenossenschaft Kirchendemenreuth deshalb 
entsprechend zu unterrichten und zu hören. 
 
 
Zusammenfassender Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   wie vor zu: 
 

- SG42 – Baurecht 
- SG41 – Naturschutz 
- SG44 - Technische Sachbearbeitung 
- SG31 - Öffentliche Sicherheit u. Ordnung  

 
Der Vorhabenbezogene Bebauungs- und 

Erschließungsplan mit Grünordnung 
FREIFLÄCHEN– PHOTOVOLTAIKANLAGE 

 „S T E I N R E U T H “ 
Stand: Vorentwurf vom 06.03.2023, 
wird wie vor abgeändert und ergänzt 

 
 
Abstimmungsergebnis:          /            
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7 - TenneT TSO GmbH, Bernecker Straße 70, 95448, vom 19.04.2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Tenne T TSO GmbH hat mit nebenstehender 
Beteiligung bezüglich ihrer Bestandsleitung bzw. der 
geplanten Neubauleitung des Ostbayernrings und der 
HGÜ-Trasse des SuedOstLinks sowohl zur 2. FNP- 
Änderung als auch den verschiedenen Bebauungsplänen 
für die Solarparks Stellung genommen. 
 
Zu 1. SuedOstLink 
 
Als Vorhabenträger des Infrastrukturprojektes 
SuedOstLink stellt die Tennet fest, dass das Bauvorhaben 
(Flur- Nummern 551, 552 (An der Leite), 1351, 624 
(Püllersreuth), Gemarkung Kirchendemenreuth) 
vollumfänglich innerhalb eines alternativen 
Trassenkorridors liegt. 
 
Dieser alternative Trassenkorridor ist nicht Bestandteil des 
festgelegten Trassenkorridors der Entscheidung nach § 12 
NABEG zum Abschnitt C des Vorhabens 5 nach BBPlG 
(SuedOstLink)vom 18.12.2019, ist jedoch als eigentlich 
ausgeschlossener Alternativkorridor weiterhin im 
Verfahren zu betrachten solange noch nach 
Planfeststellungsbeschluss zur Verfügung stehende 
Rechtsmittel möglich sind. 
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Das Vorhaben soll gemäß Bundesbedarfsplangesetz 
(BBPIG) als Erdkabel in Gleichstromtechnologie errichtet 
und betrieben werden. 
 
Gegenstand des Antrages zur Durchführung des 
Verfahrens ist ein Korridornetz, das sich aus 
Trassenkorridorsegmenten (TKS) mit einer Trassenbreite 
von 1.000m zusammensetzt. 
 
Insofern liegen die beabsichtigten Bauvorhaben zum 
Solarpark Steinreuth nicht innerhalb des genannten 
alternativen Trassenkorridors. 
 
Konkretere Aussagen sind zum aktuellen Planungsstand 
noch nicht möglich. 
 
 
Abänderungen/ Ergänzungen: ohne 
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Zu den Leitungstrassen  
2. 380/110-kV-Leitung Etzenricht – Mechlenreuth, Ltg. Nr. 
B111, sowie die geplante 380/110-kV-Leitung 
Mechlenreuth – Etzenricht, Ltg. Nr. B160 
 
Zu den Projektlagen fand am 11.07.2023 ein klarstellendes 
Fachgespräch zwischen Planer und Tenne T statt (tel.). 
Es wird vorgeschlagen die vorgetragenen Belange zur 
Kenntnis zu nehmen und zu beachten. 
 
 
Solarpark Steinreuth:  
 
Die Fläche liegt nicht im unmittelbaren Bereich des 
geplanten Ostbayernrings sowie der Bestandsleitung.  
 
Somit besteht hier kein Konflikt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   ohne. 
 

Der Vorhabenbezogene Bebauungs- und 
Erschließungsplan mit Grünordnung 

FREIFLÄCHEN– PHOTOVOLTAIKANLAGE  
„S T E I N R E U T H “ 

Stand: Vorentwurf vom 06.03.2023, 
wird unverändert beibehalten 

 
 
Abstimmungsergebnis:          /           
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14 - AELF-TW • St.-Peter-Straße 44 • 95643 Tirschenreuth, vom 19.04.2023 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Tirschenreuth-Weiden/ Bereich Landwirtschaft beteiligt 
sich mit nebenstehend vorgetragener Stellungnahme zum 
Bebauungsplanentwurf. 
 
 
Zu Sonstige fachliche Informationen oder Empfehlungen 
aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan: 
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Zu Ausgleichsmaßnahmen: 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen stellen 
Extensivierungsmaßnahmen auf intensiv genutztem 
Grünland oder Acker dar.  
 
Die Flächen gehen für die Landwirtschaftlich nicht 
vollständig verloren, sondern werden zukünftig weiterhin 
zur Grüngutgewinnung genutzt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   ohne. 
 

Der Vorhabenbezogene Bebauungs- und 
Erschließungsplan mit Grünordnung 

FREIFLÄCHEN– PHOTOVOLTAIKANLAGE  
„S T E I N R E U T H “ 

Stand: Vorentwurf vom 06.03.2023, 
wird unverändert beibehalten 

 
 
Abstimmungsergebnis:          /           
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15 - Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bereich Forsten, Kemnather Str. 11, 92690 Pressath,    
       vom 20.04.2023 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Tirschenreuth-Weiden/ Bereich Forsten beteiligt sich mit 
nebenstehend vorgetragener Stellungnahme zum 
Bebauungsplanentwurf. 
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Zu Sonstige fachliche Informationen oder Empfehlungen 
aus der eigenen Zuständigkeit zu dem o. g. Plan: 
 
Zitat-Auszug: 
 
„Von der PV-Anlage und den damit verbundenen 
Ausgleichsmaßnahmen ist kein Wald im Sinne des Art. 2 
Bayer. Waldgesetz betroffen.  
 
Es bestehen deshalb aus forstlicher Sicht keine 
Einwendungen.“ 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   ohne. 
 

Der Vorhabenbezogene Bebauungs- und 
Erschließungsplan mit Grünordnung 

FREIFLÄCHEN– PHOTOVOLTAIKANLAGE  
„S T E I N R E U T H “ 

Stand: Vorentwurf vom 06.03.2023, 
wird unverändert beibehalten 

 
 
Abstimmungsergebnis:          /           
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16 - Bundesnetzagentur BNetzA, Fehrbelliner Platz 3, 10707 Berlin, vom 17.05.2023 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bundesnetzagentur BNetzA hat die Betroffenheit 
funktechnischer Einrichtungen im Plangebiet überprüft. 
 
Die Prüfung ergab für das Plangebiet folgendes Ergebnis: 
FUNKMESSSTELLEN DER BNETZA: 
============================== 
Es sind keine Funkmessstandorte der BNetzA betroffen. 
 
Insofern sind seitens der BNetzA Abänderungen/ 
Ergänzungen nicht veranlasst. 
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Beschlussvorschlag 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Die weiterführend vorgetragenen Belange zu: 

- Hinweise zum Marktstammdatenregister (MaStR) 
- Registrierung, 
- Hinweise zum Beteiligungsverfahren der 

Bundesnetzagentur, 
werden zur Kenntnis genommen und an den Träger des 
Bauleitplanverfahrens sowie den Vorhabenträger 
weitergegeben. 
 
 
Der Beteiligung der Bundesnetzagentur als Träger 
öffentlicher Belange wird Rechnung getragen. 

 

 

Beschlussvorschlag: 
Ergänzungen / Änderungen:   ohne. 
 

Der Vorhabenbezogene Bebauungs- und 
Erschließungsplan mit Grünordnung 

FREIFLÄCHEN– PHOTOVOLTAIKANLAGE  
„S T E I N R E U T H “ 

Stand: Vorentwurf vom 06.03.2023, 
wird unverändert beibehalten 

 
 
Abstimmungsergebnis:          /           
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